
Landesbibliothek Oldenburg

Digitalisierung von Drucken

11. Verordnung vom 11.03.1842 publ. 16.03.1842



VI

und der Erbherrschaft Jever hiedurch bekannt

gemacht . Zudem werden alle unter Großherzog¬

lich Oldenburgischer Flagge fahrende Schiffs-

capitains , welche die obgedachte auswärtige Han¬

delsstadt besuchen , hiedurch angewiesen , in Anse¬

hung der Vorlegung ihrer Pässe und sonstigen

Papiere bei dem obgedachten GroßherzogUchen

Consulate die Vorschriften der Verordnung vom

39 . Mai 1815 gebührend zu befolgen.

11 ) 'Bekanntmachung der Justiz - Canz-

lei vom 11 . März,  publ . den 16.

Marz 1843.

Nach dem Berichte des Hypothekenamtes ^ tr̂ di^ inGe-
zu Varel sind die in Gemäßheit der Landesherr - deshenlichm

üchen Verordnung vom 15 . Januar 1841 be- 15. Jan . 1841

wirkten Renovationen der vor dem 16 . Novem - ^ wEeEno-

ber 1814 durch Eintragung in die Hypotheken - dm>̂ t6 .̂ Novbr.

hücher erworbenen noch wirksamen Hypotheken tmgung in d-e

und sonstigen Realrechte auf Güter , die demI ^ °rworbenen,

Gerichtszwange des Amtsgerichts der Edlen Herr - AoSn " und

schüft Varel unterworfen sind , großentheils oufsonMen ^Real-̂
die ursprünglichen , meistens verstorbenen Schuld - die dem Gerichts-

ner nachgesucht und geschehen, und hat daher Mchtsd ^ edleü

den jetzigen Schuldnern durch das Hypotheken-

amt zu Varel keine Nachricht von den Statt

gehabten Renovationen gegeben werden können.

Die Justiz - Canzlei sieht sich daher veran¬

laßt , hiedurch alle zeitige Eigenthümer von Gü-
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